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Urteil 
In Sachen 

Prozessbevollmächtigte/r: 

DGB Rechtschutz GmbH, Büro Neuruppin, Junckerstr. 6 A, 
16816 Neuruppin 

gegen 

Prozessbevollmächtigte/r: 

Rechtsanwälte  

Verkündet 

am 24.05.2022 

- Beklagte -

hat das Arbeitsgericht Neuruppin, 2. Kammer, auf die mündliche Verhandlung vom 
24.05.2022 durch den Richter am Arbeitsgericht ... als Vorsitzender sowie die ehrenamtli
chen Richter Herr ... und Frau ... 

für Recht erkannt: 

1. · Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigung der
Beklagten vom 22.12.2021 nicht beendet worden ist.

2. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger bis zum rechtskräftigen Abschluss des Kündi
gungsschutzverfahrens zu unveränderten arbeitsvertraglichen Bedingungen als
Hochspannungsmonteur weiter zu beschäftigen.

3. Der Auflösungsantrag der Beklagten wird zurückgewiesen.

4. Die Kosten des Rechtsstreites hat die Beklagte zu tragen.

5. Der Streitwert wird festgesetzt auf 15.200,00 €.
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Seit dem 06.08.2021 ist der Kläger dauerhaft arbeitsunfähig. 

Mit Schriftsatz vom 04.01.2022, bei dem erkennenden Gericht am 05.01.2022 vorab per Fax 

eingegangen, erhob der Kläger eine Kündigungsschutzklage und begehrte die Weiterbe

schäftigung bis zum rechtskräftigen Abschluss des Kündigungsschutzverfahrens. 

Der Kläger hat im Wesentlichen vorgetragen, dass der Beklagten keine Kündigungsgründe 

für den Ausspruch der Kündigung vom 22.12.2022 zur Seite stehen würden. Er habe keine 

Fahrerflucht begangen. Aus diesem Grunde sei das Verfahren auch gemäß § 170 StPO ein

gestellt worden. Im Übrigen habe er keinen Auftrag für die Reparatur des Diensttransporters 

auslösen, sondern lediglich einen Kostenvoranschlag beauftragen wollen. Die Kreditkartenbe

lege seien von ihm dem Beschäftigten der Beklagten, Herrn B., übergeben worden, soweit 

diese sich noch in seinem Besitz befunden hätten. Im Übrigen sei die Kündigung jedoch 

unwirksam, da unter Berücksichtigung des ultima-ratio Prinzips vor deren Ausspruch eine 

Abmahnung/Ermahnung hätte ausgesprochen werden müssen. 

Der Kläger beantragt zuletzt, 

1. festzustellen, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigung der Be

klagten vom 22.12.2021 nicht beendet wurde. 

Für den Fall des Obsiegens mit dem Antrag zu Ziffer 1, 

2. die Beklagte zu verurteilen, den Kläger bis zum rechtskräftigen Abschluss des Kün

digungsschutzverfahrens zu unveränderten arbeitsvertraglichen Bedingungen als 

Hochspannungsmonteur weiter zu beschäftigen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen und im Übrigen für den Fall der Abweisung des Antrages auf 

Klageabweisung, das Arbeitsverhältnis zum 31.03.2022 - hilfsweise zum nächst zu

lässigen Zeitpunkt - aufzulösen und die Beklagte zur Zahlung einer angemessenen 

Abfindung zu verurteilen. 
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Der Kläger beantragt, 

den Auflösungsantrag zurückzuweisen. 

Die Beklagte hat im Wesentlichen vorgetragen, dass aus ihrer Sicht das Vertrauensverhältnis 

zwischen dem Kläger und ihr zerstört sei. Dieses rühre im Wesentlichen daher, dass der Klä

ger nach dem Vorfall am 20.02.2021 aus ihrer Sicht die Unwahrheit gegenüber der Polizei 

gesagt habe. Im Übrigen habe er nach dem Vorfall am 20.04.2021 nicht nur, so wie die Be

klagte ihn beauflagt hatte, einen unverbindlichen Kostenvoranschlag für die Reparatur des 

Fahrzeuges eingeholt, sondern direkt einen Auftrag ausgelöst. Schließlich habe er trotz aus

drücklicher Aufforderungen Nachweise über die von ihm verursachten Kosten, welche mit der 

ihm übergebenden Kreditkarte bezahlt worden seien, in Höhe von 3.723, 16 € durch die Vor

lage von Belegen nicht nachgewiesen. 

Der Auflösungsantrag sei begründet, da der Kläger bewusst wahrheitswidrig im laufe des 

Prozesses vorgetragen habe. Die Beklagte habe dem Kläger mit einer E-Mail vom 

27.11.2020, die auch nicht wegen Unzustellbarkeit oder sonstiger Übertragungsfehler dem 

Kläger nicht zugegangen sei, ausdrücklich die Arbeitsanweisung zum Umgang mit der Kredit

karte übersandt. Schließlich sei sein Vortrag zur Übergabe der Kreditkartenbelege an Herrn 

B. auch unsubstantiert und nicht einlassungsfähig. 

Die Einlassungen des Klägers würden daher reine Schutzbehauptungen darstellen, die eben

falls den Auflösungsantrag rechtfertigen würden. 

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien wird gemäß der§§ 313 Abs. 2 Satz 2 

ZPO, 46 Abs. 2 ArbGG auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Sitzungs

niederschriften verwiesen. 

Entscheidungsgründe: 

Die ordentliche Kündigung vom 22.12.2021 hat das Arbeitsverhältnis nicht mit Ablauf des 

31.03.2022 beendet. Die Beklagte war demzufolge auch zur Weiterbeschäftigung des Klä

gers bis zum rechtskräftigen Abschluss des Kündigungsrechtsstreites zu verurteilen. 

Der von ihr gestellte Auflösungsantrag war hingegen zurückzuweisen. 
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Für den Kläger ist keine Berufung gegeben. 

Von der Begründungsschrift werden zwei zusätzliche Abschriften zur Unterrichtung der ehren
amtlichen Richter erbeten. 

Weitere Statthaftigkeitsvoraussetzungen ergeben sich aus § 64 Abs.2 ArbGG

"Die Berufung kann nur eingelegt werden, 
a) wenn sie in dem Urteil zugelassen worden ist,
b) wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 Euro übersteigt,
c) in Rechtsstreitigkeiten über das Bestehen, das Nichtbestehen oder die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses oder
d) wenn es sich um ein Versäumnisurteil handelt, gegen das der Einspruch an sich nicht statthaft ist, wenn die Berufung oder An
schlussberufung darauf gestützt wird, dass der Fall schuldhafter Versäumung nicht vorgelegen habe."

...
Richter am Arbeitsgericht 




